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1 Allgemeiner Überblick

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Ziel und 
Zweck

Rechts-
grundlage

Förder-
geber

− Unterstützung für Unternehmen

− Teilweise Abfederung erhöhter Energiekosten

− Erhalt der Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Wirtschaftsstandorts Österreich

− Nationale Rechtsgrundlage: Unternehmens-Energiekostenzuschussgesetz („UEZG“)

− Unionsrechtliche Rechtsgrundlage: Befristeter Krisenrahmen für staatliche Beihilfen zur Stützung der 
Wirtschaft infolge der Aggression Russlands gegen die Ukraine

− Fördergeber ist der Bund, vertreten durch Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

− Abwicklungsstelle für Förderungsprogramm ist Austria Wirtschaftsservice GmbH (AWS)

Förderung

− Nicht rückzahlbarer Geldzuschuss (Bezuschussung der Mehrkosten an Energie)

− Förderzeitraum: 2023; 1. Jänner bis 30. Juni 2023 (Förderperiode 1) sowie 1. Juli bis 31. Dezember 2023 
(Förderperiode 2) | Achtung: Zuschuss Förderperiode 2 mit 175 % der Zuschusshöhe aus der 
Förderperiode 1 gedeckelt
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2 Förderfähige Unternehmen

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Förderfähige Unternehmen dem Grunde nach (unabhängig von Ihrer Größe):

Unternehmen mit 
Betriebsstätte in Österreich, 

die im eigenen Namen 
gewerblich oder 

industriell 
unternehmerisch tätig sind

Konzessionierte Unternehmen 
des öffentlichen Verkehrs 

Gemeinnützige 
Rechtsträger mit ihren 

unternehmerischen 
Tätigkeiten iSd § 2 UStG

Unternehmen in Österreich, 
die landwirtschaftlich

unternehmerisch tätig sind 
und ein beheizbares 

Gewächshaus betreiben

Förderfähige Stufen:

− Basisstufe

− Berechnungsstufe 2-5

Förderfähige Stufen:

− Basisstufe

− Berechnungsstufe 2-5

Förderfähige Stufen:

− Basisstufe

− Berechnungsstufe 2-5

Förderfähige Stufen:

− Basisstufe

− Berechnungsstufe 2

− Berechnungsstufe 5
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3 Ausschlusskriterien für Energiekostenzuschuss

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Unternehmer, die 
Energiekostenpauschale 

beantragt haben

Ausschlusskriterien
NICHT förderfähig sind:

Unternehmen als „Staatliche 

Einheit“ lt Statistik Austria (Ausn: 

im Wettbewerb stehend und 

keine hoheitlichen Aufgaben)

Gebietskörperschaften
Neugründungen ab 

1. Jänner 2021 (betreffend 
Berechnungsstufen 2 bis 5)

Neugründungen ab 

1. Jänner 2022 (generell)

Verkammerte und nicht 
verkammerte freie Berufe

Nicht unternehmerische 
Bereiche von 

gemeinnützigen Vereinen

(Andere) Zuschüsse aus 
öffentlicher Hand für 

dieselben Energiekosten

Unternehmen, die 
Rückforderungsanordnung 

von Beihilfen nicht 
nachkommen

Insolvenzverfahren an-
hängig oder die Voraus-

setzungen für die Eröffnung 
eines solchen vorliegen

Gesetzwidrig agier-
ende Unternehmen (soweit 

gerichtlich strafbar)

Politische Parteien 
und Unternehmen im 

Eigentum Partei

Unternehmen, die in folgenden Sektoren (Hauptbranche) tätig sind, darunter 

a.) Unternehmen der Energieversorgung, b.) mineralölverarbeitende Untern, c.) Gewinnung von Erdöl- und Erdgas d.) Erbringung von
Dienstleistungen für Gewinnung von Erdöl und Erdgas, e.) Banken- und sonstiges Finanzierungswesen sowie Versicherungswesen, 

f.) Realitätenwesen, g.) Land- und forstwirtschaftlicher Urproduktion (ausg beheizbare Gewächshäuser) sowie Fischerei u Aquakultur
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4 Verpflichtungen des Förderwerbers (1/2)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

I.) SELBSTVERPFLICHTUNG ZU ENERGIESPARMAßNAHMEN

ab Gewährung der Förderung bis 31. MÄRZ 2024 in folgenden Bereichen (Ausnahmetatbestände sind zu beachten):

Unterlassung jeglicher Beleuchtung im 
Innen- und Außenbereich zwischen 

22.00 Uhr und 6.00 Uhr

Unterlassung des Betreibens von Heizungen im 
Außenbereich von Betriebsstätten

Verbot des dauerhaften Offenhaltens von 
Eingangsbereichen zu beheizten öffentlich 

zugänglichen Betriebsstätten 

Entnahmen und Gewinnausschüttungen sind 
vom 20.11.2023 bis 20.6.2024 an 

wirtschaftliche Verhältnisse anzupassen; 
Insbesondere sind vom 20.11.2023 bis 

20.4.2024 Ausschüttungen von Dividenden 
und sonstige rechtlich nicht zwingende 

Gewinnausschüttungen sowie der Rückkauf 
von Aktien untersagt; Ausnahme: 

Finanzierung verbundener Unternehmen

III.) GEWINNAUSSCHÜTTUNGSBESCHRÄNKUNG

ab Veröffentlichung RL:
II.) BONUSZAHLUNG

ab Veröffentlichung RL:

Keine Auszahlung von Bonuszahlungen an 
Geschäftsführer/Vorstände für das laufende 

Geschäftsjahr iHv mehr als 50 % der 
Bonuszahlung für das Geschäftsjahr 2021 

(Ausnahme: bereits vor Veröffentlichung 
der Förderrichtlinie gewährte Boni)

Wenn insgesamt Energiekostenzuschüsse von 
über €2m bezogen werden, besteht die 

Verpflichtung, die Belegschaft zu erhalten, die 
über den Zeitraum von 1.1.2023 bis 1.1.2025 

im Durchschnitt mindestens 90 % der am 
1.1.2023 vorhandenen Arbeitsplatz-

Vollzeitäquivalente entspricht 

IV.) BESCHÄFTIGUNGSGARANTIE

Definition:
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4 Verpflichtungen des Förderwerbers (2/2)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

kein rechtskräftig festgestellter 
Missbrauch iSd § 22 BAO mit 
mindestens EUR 100.000,00

nicht vom Abzugsverbot iSd  
§12 Abs 1 Z 10 KStG oder 
§ 10a KStG von mehr als 
EUR 100.000,00 betroffen 

(Gegenausnahme: Offenlegung 
und Hinzurechnung bis zu 

EUR 500.000,00)

in nicht-kooperativem Land; 
Erzielung überwiegender 

Passiveinkünfte 
(§ 10a Abs 2 KStG)

V.) VERPFLICHTUNG ZUM STEUERLICHEN WOHLVERHALTEN

Förderwerbendes Unternehmen hat folgende Erklärungen abzugeben:

Letzten drei veranlagten Jahren: Letzten fünf veranlagten Jahren: Kein Sitz oder Niederlassung:

keine rechtskräftige Finanzstrafe 
(ausgenommen 

Finanzordnungswidrigkeiten) 
oder Verbandsgeldbuße über 
Unternehmen/Organe über 

EUR 10.000,00 
(aufgrund von Vorsatz)

Letzten fünf Jahre vor Antrag:

VI.) ZWECKBINDUNG

EKZ II ist zur Tilgung eines bestehenden Betriebsmittelkredits, der mit 
einer 90 %-igen Überbrückungsgarantie für Energiekosten besichert 

wurde, zu verwenden

VII.) SPEKULATIONSVERBOT

Verbot der Veräußerung von Energie aus bestehenden Verträgen mit 
einhergehender Deckung des Eigenbedarfs zu höheren Preisen
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5 Ermittlung der förderungsfähigen Kosten 

− Preis pro Mengeneinheit exkl Steuern, 
Abgaben, Umlagen, Transaktionskosten 
und Netzentgelte

− Inkl nicht abzugsfähiger Vorsteuer, die sich 
auf Arbeitspreis bezieht

I.) MEHRAUFWENDUNGEN

ERMITTLUNG: − Basisstufe: Strom, Erdgas, Heizöl, 
Holzpellets und Hackschnitzel, Treibstoffe 
Benzin und Diesel, Wärme/Kälte/Dampf 
(aus Strom oder Erdgas sowie Heizöl, 
Holzpellets und Hackschnitzel direkt 
gewonnen)

− Berechnungsstufen: Strom, Erdgas, 
Wärme/Kälte/Dampf (aus Strom oder 
Erdgas direkt gewonnen)

II.) ENERGIE

Ermittlung:

Sind ein Teil der angefallenen (i.) Mehraufwendungen für 
(ii.) Energie des (iii.) betriebseigenen Verbrauchs im 
Förderungszeitraum von 1. Jänner bis 31. Dezember 2023 in 
einer österreichischen Betriebsstätte

FÖRDERUNGSFÄHIGE KOSTEN

Ermittlung:

− Betriebseigener Verbrauch ist 
Endverbrauch ohne Verkauf, 
Eigenproduktion und Lagerung 

− Selbst geförderte oder erzeugte Energie ist 
nicht Teil des Verbrauchs (und nicht 
förderfähig)

III.) BETRIEBSEIGNER VERBRAUCH

Ermittlung:
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6a Überblick Förderstufen 

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Mehrkosten 
an Energie

Negatives EBITDA 
oder EBITDA-

Absenkung NICHT
vorliegend

ausschließlich Basisstufe 
(gedeckelt)

Negatives EBITDA 
oder EBITDA-
Absenkung 
vorliegend

BASISSTUFE BIS €125.000

Zuschusshöhe: Energieträger:

ab € 3.000 
bis €125k

Erweitert*

BERECHNUNGSSTUFE (STUFE 3)

Zuschusshöhe: Energieträger:

Ab > €4m 
bis €50m

Limitiert**

BERECHNUNGSSTUFE (STUFE 2)

Zuschusshöhe: Energieträger:

ab € 3.000 
bis €4m Limitiert**

BERECHNUNGSSTUFE (STUFE 4)

Zuschusshöhe: Energieträger:

Ab > €50m 
bis €150m

Limitiert**

BASISSTUFE

Zuschusshöhe: Energieträger:

ab € 3.000 
bis €2m Erweitert*

BERECHNUNGSSTUFE (STUFE 5)

Zuschusshöhe: Energieträger:

Ab > €4m 
bis €100m

Limitiert**

*Erweitert: Erdgas, Strom, Treibstoffe, Heizöl, 
Holzpellets, Hackschnitzel, Wärme/Kälte/Dampf 
(direkt aus Strom oder Erdgas sowie Heizöl, 
Holzpellets und Hackschnitzel)

**Limitiert: Erdgas, Strom, Wärme/Kälte/Dampf 
(direkt aus Strom/Erdgas)
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6b Betriebsverlust/EBITDA-Absenkung

Betriebsverlust (negatives EBITDA)

− Bedingung: EBITDA ohne Förderung in der beantragten 
Förderungsperiode ist negativ

− Gesamtzuschuss mit jener Höhe begrenzt, die dazu führen 
würde, dass das EBITDA der beantragten Förderungsperiode über 
0 steigt

Alternative:

EBITDA-Absenkung

− Bedingung: EBITDA ohne Förderung in der beantragten 
Förderungsperiode ist um mindestens 40 % niedriger als das 
EBITDA derselben Periode des Jahres 2021

− Gesamtzuschuss mit jener Höhe begrenzt, die dazu führen 
würde, dass das EBITDA der beantragten Förderungsperiode mehr 
als 70 % des EBITDA derselben Periode des Jahres 2021 
übersteigen würde

Alternative:

Relevanz/Förderbedingung für: Basisstufe (über € 125.000,00), sämtliche Berechnungsstufen (Stufen 2-5)

Ermittlung des EBITDA
+ Umsatzerlöse
+/- Bestandsveränderungen
+ Aktivierte Eigenleistungen und sonstige betriebliche 

Erträge
- Aufwendungen für Material und sonstige bezogene 

Herstellungsleistungen
- Personalaufwand
- Sonstige betriebliche Aufwendungen
EBITDA
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6c Förderbedingungen

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

BASISSTUFE (STUFE 1) BERECHNUNGSSTUFE 2 BERECHNUNGSSTUFE 3 BERECHNUNGSSTUFE 4

Sofern Zuschusshöhe 
in einer Förderperiode 
€125k überschreitet:
− EBITDA ohne 

Förderung in der 
Förderperiode 
negativ oder 

− EBITDA-Absenkung 
von 40 % in der 
Förderperiode 
gegenüber 
derselben Periode 
in 2021

Steigerung des 
Energiepreises um 
Faktor 1,5

Bedingungen für 
Berechnungsstufe 2

Energieintensität

Energieaudit

BERECHNUNGSSTUFE 5

− EBITDA ohne 
Förderung in der 
Förderperiode 
negativ oder 

− EBITDA-Absenkung 
von 40 % in der 
Förderperiode 
gegenüber 
derselben Periode 
in 2021

Bedingungen für 
Berechnungsstufen 2 
und 3 (zB 
Energieintensität) 

Nur ausgewählte 
Branchen antrag-
berechtigt (siehe 
Anlage 2 der 
Förderrichtlinie; zB 
Herstellung von Papier, 
Karton und Pappe; 
Herstellung von 
Industriegasen; 
Herstellung von 
Düngemitteln)

Bedingungen für 
Berechnungsstufe 2

Energieaudit
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6d Berechnung des Energiekostenzuschusses (1/2)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

− Verbrauchte Menge in 
einer Förderperiode 

− Alternative: Hoch-
rechnungsmodus (max
1m kWh pro 
Förderperiode/ pro 
Energieart)

− Angeschaffte und 
verbrauchte Menge 
in einer 
Förderperiode

− Deckelung mit 70 % 
des Verbrauchs im 
Vergleichszeitraum

− Angeschaffte und 
verbrauchte Menge 
in einer 
Förderperiode

− Deckelung mit 70 % 
des Verbrauchs im 
Vergleichszeitraum

− Angeschaffte und 
verbrauchte Menge 
in einer 
Förderperiode

− Deckelung mit 70 % 
des Verbrauchs im 
Vergleichszeitraum

− Angeschaffte und 
verbrauchte Menge in 
einer Förderperiode

− Deckelung mit 70 % 
des Verbrauchs im 
Vergleichszeitraum

BASISSTUFE BERECHNUNGSSTUFE 2 BERECHNUNGSSTUFE 3 BERECHNUNGSSTUFE 4 BERECHNUNGSSTUFE 5

Differenz zwischen ⌀-
Preis in Förderperiode 
(P(FP)) und ⌀-Preis im 
Jahr 2021 (P(VZ))
Ad Treibstoff: Jener Teil des ⌀-
Preises im Förderzeitraum, der
60ct übersteigt. 

Differenz zwischen ⌀-
Preis in Förderperiode 
(P(FP)) und 1,5-facher 
⌀-Preis im Jahr 2021 
(P(VZ))

Differenz zwischen ⌀-
Preis in Förderperiode 
(P(FP)) und 1,5-facher 
⌀-Preis im Jahr 2021 
(P(VZ))

Differenz zwischen ⌀-
Preis in Förderperiode 
(P(FP)) und 1,5-facher 
⌀-Preis im Jahr 2021 
(P(VZ))

Differenz zwischen ⌀-
Preis in Förderperiode 
(P(FP)) und 1,5-facher 
⌀-Preis im Jahr 2021 
(P(VZ))

Förderungsfähige Kosten: Förderungsfähige Kosten: Förderungsfähige Kosten: Förderungsfähige Kosten: Förderungsfähige Kosten:

Förderhöhe: Förderhöhe: Förderhöhe: Förderhöhe: Förderhöhe:

50 % der förderungs-
fähigen Mehrkosten

50 % der förderungs-
fähigen Mehrkosten

65 % der förderungs-
fähigen Mehrkosten

80 % der förderungs-
fähigen Mehrkosten

40 % der förderungs-
fähigen Mehrkosten

Verbrauchsermittlung: Verbrauchsermittlung: Verbrauchsermittlung: Verbrauchsermittlung:Verbrauchsermittlung:
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6d Berechnung des Energiekostenzuschusses (2/2)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

BASISSTUFE BERECHNUNGSSTUFE 2 BERECHNUNGSSTUFE 3 BERECHNUNGSSTUFE 4 BERECHNUNGSSTUFE 5

Berechnungsformel: Berechnungsformel: Berechnungsformel: Berechnungsformel: Berechnungsformel:

𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 50% (𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 1,5) 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 50% (𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 1,5) 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 65% (𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 1,5) 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 80% (𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 𝑃𝑃 𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑥𝑥 1,5) 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 40%

𝑃𝑃 𝐹𝐹𝑃𝑃 − 60 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑥𝑥 𝑀𝑀 𝑥𝑥 50%
𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝐶𝐶𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇𝑇:

P(FP) = ⌀−Preis in Förderperiode

P(VZ) = ⌀-Preis im Jahr 2021

M = verbrauchte Menge in einer
Förderperiode

P(FP) = ⌀−Preis in Förderperiode

P(VZ) = ⌀-Preis im Jahr 2021

M = angeschaffte und 
verbrauchte Menge in einer 
Förderperiode; 
begrenzt mit 70 % der 
Verbrauchten Menge im 
Vergleichszeitraum

P(FP) = ⌀−Preis in Förderperiode

P(VZ) = ⌀-Preis im Jahr 2021

M = angeschaffte und 
verbrauchte Menge in einer 
Förderperiode; 
begrenzt mit 70 % der 
Verbrauchten Menge im 
Vergleichszeitraum

P(FP) = ⌀−Preis in Förderperiode

P(VZ) = ⌀-Preis im Jahr 2021

M = angeschaffte und 
verbrauchte Menge in einer 
Förderperiode; 
begrenzt mit 70 % der 
Verbrauchten Menge im 
Vergleichszeitraum

P(FP) = ⌀−Preis in Förderperiode

P(VZ) = ⌀-Preis im Jahr 2021

M = angeschaffte und 
verbrauchte Menge in einer 
Förderperiode; 
begrenzt mit 70 % der 
Verbrauchten Menge im 
Vergleichszeitraum
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6e Förderfähige Menge bei Holzpellets, Heizöl, 
Hackschnitzel

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

− Sofern der tatsächliche Verbrauch im 
Förderzeitraum ermittelbar ist, ist dieser für die 
Berechnung des Zuschusses zu verwenden

− Anwendung, falls tatsächlicher Verbrauch nicht 
ermittelt werden kann

− Ermittlung eines Monatsverbrauchs aus den letzten 2 
verfügbaren Inventuren zuzüglich der in den 
dazwischenliegenden Einkäufen.

Tatsächlicher Verbrauch Inventurmethode Durchschnitt aus Einkäufen 
der letzten 3 Jahre

− Falls Inventurmethode nicht anwendbar ist

− Ermittlung eines monatlichen 
Durchschnittsverbrauchs anhand der Einkäufe aus 
den letzten 3 Jahren
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7a Praxisbeispiel: Handwerksbetrieb
Berechnung Basisstufe (mit Lastprofilzähler)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Sachverhalt – Strom

− ⌀ Arbeitspreis für Strom in 2021: 7 ct/kWh

− ⌀ Arbeitspreis in Förderperiode 1 
(01-06/2023): 37 ct/kWh, bei einem 
Verbrauch von 800.000 kWh

− Preissteigerung von 30 ct/kWh

− Bei Zuschuss von 50 % erhält der Betrieb 
15 ct pro verbrauchter kWh Strom im 
Förderzeitraum 

Sachverhalt – Erdgas

− ⌀ Arbeitspreis für Erdgas in 2021: 3 ct/kWh

− ⌀ Arbeitspreis in Förderperiode 1 
(01-06/2023): 23 ct/kWh, bei einem 
Verbrauch von 400.000 kWh

− Preissteigerung von 20 ct/kWh

− Bei Zuschuss von 50 % erhält der Betrieb 
10 ct pro verbrauchter kWh Erdgas im 
Förderzeitraum 

20 ct 
x 

400.000 kWH

10 ct 
x 

400.000 kWH

€ 80.000,00 € 40.000,00

50 %

Berechnung Zuschuss Strom

Berechnung Zuschuss Erdgas

30 ct 
x 

800.000 kWH

15 ct 
x 

800.000 kWH

€ 240.000,00 € 120.000,00

50 %
Förder-
fähige 
Kosten

Förder-
fähige 
Kosten

Negatives EBITDA 
oder EBITDA-
Absenkung?

Ausschließlich 
Basisstufe (mit 

Deckelung) 
möglich Zuschusshöhe: € 125.000,00 (beachte: Deckelung)
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7b Praxisbeispiel: Handwerksbetrieb (Alternative)

Berechnung Basisstufe (mit Lastprofilzähler)

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Sachverhalt – Strom

− Arbeitspreise für Strom in 2021: 7ct/kWh

− ⌀ Arbeitspreis in Förderperiode 1 (01-
06/2023): 37 ct/kWh, bei einem Verbrauch 
von 800.000 kWh

− Preissteigerung von 30 ct/kWh

− Bei Zuschuss von 50% erhält der Betrieb 15ct 
pro verbrauchter kWh Strom im 
Förderzeitraum 

Sachverhalt – Erdgas

− Arbeitspreise für Erdgas in 2021: 3ct/kWh

− ⌀ Arbeitspreis in Förderperiode 1 (01-
06/2023): 23 ct/kWh, bei einem Verbrauch 
von 400.000 kWh

− Preissteigerung von 20 ct/kWh

− Bei Zuschuss von 50% erhält der Betrieb 10ct 
pro verbrauchter kWh Erdgas im 
Förderzeitraum 

20ct 
x 

400.000 kWH

10ct 
x 

400.000 kWH

€ 80.000,00 € 40.000,00

50 %

Berechnung Zuschuss Strom

Berechnung Zuschuss Erdgas

30ct 
x 

800.000 kWH

15ct 
x 

800.000 kWH

€ 240.000,00 € 120.000,00

50 %
Förder-
fähige 
Kosten

Förder-
fähige 
Kosten

Negatives EBITDA 
oder EBITDA-
Absenkung?

Basisstufe

Zuschusshöhe: € 160.000,00
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8 Sonderbestimmungen: Energieintensität
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Energie- und Strombeschaffungskosten
im Unternehmen belaufen sich auf mindestens 3 % des 

Produktionswertes

Umsatz (einschließlich der unmittelbar an den Preis 
des Erzeugnisses geknüpften Subventionen)

Vorratsveränderung fertiger/unfertiger Erzeugnisse 
und zum Wiederverkauf erworbenen Waren u DL

Käufe von Waren u DL zum Wiederverkauf

+/-

Produktionswert

-

=

Energie- und Strombeschaffungskosten: tatsächliche 
Kosten für Beschaffung oder Gewinnung Energie im Betrieb 
(siehe exemplarische Aufzählung in Beilage 1 der Förderrichtlinie)

Elektrischer Strom
unabhängig vom Verwendungszweck (Erzeugnisse der KN 2716)

Energieerzeugnisse
für Heizzwecke, ortsfeste Motoren oder Betrieb von technischen 

Einrichtungen und Maschinen, im Hoch- und Tiefbau und bei öffentlichen 
Bauarbeiten (zB Rapsöl, Benzin, Schmierstoffe)

Heizstoffe
zu Heizzwecken, zB Heizöl, Kohle, Holzpellets, Biomasse

Treibstoffe 
für mobile Maschinen sowie Transportmittel (KN 2710)

zB Benzin oder Diesel

Feststellung erfolgt auf Basis des Jahresabschlusses 
2021 (bei abweichenden Wirtschaftsjahren ist der 

Jahresabschluss 2021/22 heranzuziehen)

Alternativ: Werte im Zeitraum 1. Jänner bis 
30. Juni 2022 (dann jedoch 6 % des 

Produktionswerts)
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9 Förderablauf

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

Voranmeldung Registrierung aws 
Fördermanager

Antragstellung im 
zugewiesenen 

Zeitraum

Bedingte Zusage 
und anschließende 
inhaltliche Prüfung

Auszahlung 1. 
Halbjahr

Zuweisung 
Zeitraum zur 
Abrechnung

Abrechnung im 
zugewiesenen 

Zeitraum

Abrechnungs-
prüfung

Auszahlung 2. 
Halbjahr

Zuweisung 
Zeitraum zur 

Antragstellung
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10 Sonstiges

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2

− Sowohl für die Antragstellung als 
auch für die Abrechnung müssen 
unter anderem die Energieintensität 
(soweit Voraussetzung), die Branche, 
die Berechnungsgrundlagen und die 
Berechnung des EBITDA (soweit 
Voraussetzung) von einem externen 
Wirtschaftsprüfer, Steuerberater 
oder Bilanzbuchhalter festgestellt 
werden.

− Der Feststellungsbericht muss im 
Zuge der Antragstellung hochgeladen 
werden

FESTSTELLUNGSLEISTUNGEN

− Über den Anspruch aus einer 
gewährten Förderung wird weder 
durch Abtretung, Anweisung darf 
Verpfändung noch auf andere Weise 
verfügt werden.

− Alle Bücher und Belege sowie sonstige 
Unterlagen iZm dem 
Energiekostenzuschuss 2 sind zehn 
Jahre nach Ende des Kalenderjahres 
der letzten Auszahlung sicher und 
geordnet aufzubewahren (seitens der 
aws kann die Aufbewahrungsfrist 
verlängert werden).

AUFLAGEN UND BEDINGUNGEN, ZB

Zugesicherte und noch nicht ausbezahlte 
Förderungsmittel ruhen, wenn zB der 
Förderwerber

− entgeltlich veräußert wurde,

− aus- oder umgegründet wurde oder,

− durch Schenkung/im Erbwege 
übertragen wurde.

Wird das Unternehmen fortgeführt und 
sind die spezifischen 
Fördervoraussetzungen weiterhin erfüllt, 
wird die Auszahlung fortgesetzt.

EINSTELLUNG DER FÖRDERUNG
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Die vorstehenden Ausführungen sind lediglich eine Kurzzusammenfassung 
ausgewählter steuerlicher bzw rechtlicher Vorschriften und zum Teil 
theoretischer Natur; diese können eine Steuer- und Rechtsberatung keinesfalls 
ersetzen. 

Alle Angaben trotz sorgfältiger Bearbeitung ohne Gewähr. Die 
Finanzverwaltung sowie die Gerichte können eine abweichende Rechtsansicht 
vertreten. Eine Haftung des Autors oder der Autorin ist ausgeschlossen.

Disclaimer

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2
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Zur Organisation und Nachbetreuung der Veranstaltung werden jene Daten, 
welche Sie dem Organisator der Veranstaltung bei der Anmeldung bekannt 
gegeben haben, innerhalb der LeitnerLeitner-Gruppe verarbeitet. 

Nähere Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten finden Sie unter
www.leitnerleitner.com/de/at/datenschutz

Datenschutz

ENERGIEKOSTENZUSCHUSS 2



Danke für Ihre Aufmerksamkeit
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